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1. fordert die Besatzungsmacht Israelauf, den ein- mit Genugtuungüber die Erklärung des Präsidenten des
schlägigen Resolutionen über den besetzten syrischen Go- Sicherheitsrats vom 28. März 1996 über die Regelungen
lan Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) betreffend die Verbesserung der Konsultation und des Infor-
des Sicherheitsrats, worin der Rat unter anderem beschlossen mationsaustauschs mit den truppenstellenden Ländern ,
hat, daß der Beschluß Israels, den besetzten syrischen Golan
seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung
zu unterstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche
Wirkung ist, und verlangt hat, daß die Besatzungsmacht Israel
ihren Beschluß umgehend rückgängig macht;

2. fordertIsraelaußerdem auf, die Änderung des äußeren überzeugtdavon, daß die Vereinten Nationen ihre Fähig-
Erscheinungsbildes, der demographischen Zusammensetzung, keiten auf dem Gebiet der Friedenssicherung weiter verbessern
der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des besetzten und die Wirksamkeit und Effizienz der Dislozierung ihrer
syrischen Golan und insbesondere die Errichtung von Sied- Friedenssicherungsmissionen erhöhen müssen,
lungen zu unterlassen;

3. stellt fest, daß alle bisherigen oder künftigen Organisation zur Friedenssicherung leisten,
Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -hand-
lungen der Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des
Erscheinungsbildes und des Rechtsstatus des besetzten
syrischen Golan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine
flagrante Verletzung des Völkerrechts und des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten darstellen und keinerlei Rechtswirkung66

haben;

4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den
syrischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die
israelische Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise
aufzuzwingen, und von seinen gegen die Bevölkerung des
besetzten syrischen Golan gerichteten Unterdrückungsmaß-
nahmen abzulassen;

5. mißbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten durch Israel;

6. fordert die Mitgliedstaatenerneut auf, keine der
genannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen und
-handlungen anzuerkennen;

7. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

83. Plenarsitzung
13. Dezember 1996

51/136. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des
Fragenkomplexes der Friedenssicherungseinsätze

Die Generalversammlung, die in künftigen Jahren Truppen für die Friedenssicherungsein-

unter Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom
18. Februar 1965 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

insbesondere unter Hinweisauf ihre Resolution 50/30 vom
6. Dezember 1995,

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen ,67

68

bekräftigend, daß die Anstrengungen der Vereinten Na-
tionen zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, namentlich
auch durch ihre Friedenssicherungseinsätze, unverzichtbar
sind,

in Anbetrachtdes Beitrags, den alle Mitgliedstaaten der

Kenntnis davon nehmend, daß zahlreiche Mitgliedstaaten,
namentlich auch truppenstellende Staaten, Interesse daran
bekundet haben, zur Arbeit des Sonderausschusses für Frie-
denssicherungseinsätze beizutragen,

eingedenkder ständigen Notwendigkeit, die Arbeit des
Sonderausschusses effizient zu erhalten und ihre Wirksamkeit
zu steigern,

1. begrüßtden Bericht des Sonderausschusses für Frie-
denssicherungseinsätze ;69

2. schließt sichden Vorschlägen, Empfehlungen und
Schlußfolgerungen des Sonderausschussesan, die in den
Ziffern 29 bis 85 seines Berichts enthalten sind;

3. fordert die Mitgliedstaaten, das Sekretariat und die
zuständigen Organe der Vereinten Nationennachdrücklich auf,
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vor-
schläge, Empfehlungen und Schlußfolgerungen des Sonderaus-
schusses umzusetzen;

4. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Sonderaus-
schusses im Einklang mit den in seinem Bericht enthaltenen
Bestimmungen zu erhöhen; diejenigen Mitgliedstaaten, die
Truppen für Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Natio-
nen gestellt haben oder noch stellen, und diejenigen, die als
Beobachter an der Tagung 1996 des Sonderausschusses teil-
genommen haben, sollen auf schriftlichen Antrag an den
Vorsitzenden des Ausschusses auf der Tagung 1997 Ausschuß-
mitglieder werden;

5. beschließt außerdem, daß diejenigen Mitgliedstaaten,

sätze der Vereinten Nationen stellen oder sich künftig für drei
aufeinanderfolgende Jahre als Beobachter an der Arbeit des
Sonderausschusses beteiligen, aufschriftlichen Antrag an den
Vorsitzenden des Ausschusses auf der darauffolgenden Aus-
schußtagung Mitglieder werden sollen;
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6. beschließt ferner, daß der Sonderausschuß im Ein- Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und bei-
klang mit seinem Mandat seine Bemühungen um eine umfas- geordnetem Personal und alle Beitritte dazu;
sende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der
Friedenssicherungseinsätze fortsetzen, die Umsetzung seiner
früheren Vorschläge überprüfen und über neue Vorschläge
beraten soll, um die Kapazität der Vereinten Nationen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben auf diesem Gebiet zu erhöhen;

7. ersuchtden Sonderausschuß, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
seine Arbeit vorzulegen;

8. beschließt, den Punkt "Umfassende Überprüfung aller besseres Verständnis ihres Inhalts zu fördern;
Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssicherungsein-
sätze" in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen.

83. Plenarsitzung Maßnahmen zu unterrichten.
13. Dezember 1996

51/137. Konvention über die Sicherheit von Personal der 13. Dezember 1996
Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal  

Die Generalversammlung, 51/138. Informationsfragen

unter Hinweisauf ihre Resolution 49/59 vom 9. Dezember A
1994, mit der sie die Konvention über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal
verabschiedet hat,

ernsthaft besorgtüber die nach wie vor auf Personal der
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal verübten
Angriffe und die gegen sie gerichteten Gewalthandlungen, die
zu Todesfällen und schweren Verletzungen geführt haben,

im Bewußtseinder Notwendigkeit, die Sicherheit des im
Namen der Vereinten Nationen tätigen Personals wirksam zu
fördern und zu gewährleisten, sowie der Auffassung, daß auf
dieses Personal verübte Angriffe nicht gerechtfertigt und
hingenommen werden können,

in der Erkenntnis, daß das Personal der Vereinten Nationen
und das beigeordnete Personal bei seinen Tätigkeiten zur
Unterstützung der Mandatserfüllung eines Einsatzes der
Vereinten Nationen im Interesse der gesamten internationalen
Gemeinschaft handelt,

die Auffassung vertretend, daß das Inkrafttreten der
Konvention die Vorkehrungen für den Schutz des im Namen
der Vereinten Nationen tätigen Personals stärken würde,

jedoch feststellend, daß nur wenige Staaten Vertragspartei Vielfalt der Informationsquellen und den freien Zugang zu
der Konvention geworden sind, Informationen zu sichern, und in Anerkennung der in diesem

unter Hinweisauf den Bericht des Sonderausschusses für
Friedenssicherungseinsätze , in dem der Ausschuß die70

Mitgliedstaaten insbesondere aufgefordert hat, die Konvention
zu ratifizieren, damit sie rasch in Kraft treten kann,

1. begrüßtalle Unterzeichnungen, Ratifikationen, An-
nahmen und Genehmigungen der Konvention über die

2. fordert alle Staatennachdrücklich auf, soweit nicht
bereits geschehen, die Ratifikation, die Annahme und die
Genehmigung der Konvention beziehungsweise den Beitritt
dazu in Erwägung zu ziehen, damit sie möglichst bald in Kraft
treten kann;

3. ersuchtden Generalsekretär, auch weiterhin die er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbreitung von
Informationen über die Konvention zu erleichtern und ein

4. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, die General-
versammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über den
Stand der Konvention und die gemäß Ziffer 3 ergriffenen

83. Plenarsitzung

 INFORMATION IM DIENSTE DERMENSCHHEIT

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmendvon dem umfassenden und wichtigen
Bericht des Informationsausschusses ,71

sowie Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalse-
kretärs über Informationsfragen ,72

fordert alle Länder, die Organisationen des gesamten
Systems der Vereinten Nationen und alle anderen, die es
angeht,nachdrücklich auf, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung
auf die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die
Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der
Unabhängigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medien,
zutiefst besorgt über die zwischen den entwickelten Ländern
und den Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und
die sich daraus ergebenden vielfältigen Folgen, die sich auf die
Fähigkeit der öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien
sowie von Einzelpersonen in den Entwicklungsländern aus-
wirken, Informationen zu verbreiten und ihre Auffassungen
sowie ihre kulturellen und ethischen Wertvorstellungen mittels
ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzuteilen und die

Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie es in den
Vereinten Nationen und in anderen internationalen Foren
heißt, "neuen Weltinformations- und -kommunikations-
ordnung, die als ein in ständiger Entwicklung begriffener
Prozeß zu sehen ist":

Ebd., A/51/406.70
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